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MITWIRKENDE RICHTER: 

Diese Anordnung wurde durch den Vorsitzenden Richter Thomas als Berichterstatter erlassen. 

VERFAHRENSSPRACHE: Deutsch 
 
GEGENSTAND:   Art. 60 EPGÜ, R. 194 (d), 196, 197, 199 VerfO – Antrag auf Inspektion und Beweissi-

cherung; Freigabe der ausführlichen Beschreibung 

ZUSAMMENFASSUNG DES SACHVERHALTS: 

1. Am 4. Mai 2026 hat die Antragstellerin im Vorfeld einer Hauptsacheklage einen Antrag auf 
Anordnung einer Inspektion und Beweissicherung auf dem Messestand der Antragsgegne-
rin gestellt.  

 
2. Nachdem die Lokalkammer Düsseldorf die begehrte Anordnung am 6. Mai 2026 erlassen 

hatte, wurde diese am Folgetag auf der Messe „GrindingHub“, die vom 5. Mai 2026 bis zum 
8. Mai 2026 in Stuttgart stattgefunden hat, auf dem Messestand der Antragsgegnerin vollzo-
gen.  

 
3. Der durch die Lokalkammer Düsseldorf mit der Inspektion und der Beweissicherung beauf-

tragte Sachverständige hat die von ihm geforderte ausführliche Beschreibung am 16. Juni 
2026 erstellt, wobei diese Beschreibung am Folgetag aus technischen Gründen durch die 
Sub-Registry der Lokalkammer Düsseldorf in das CMS hochgeladen wurde. 

 
4. Mit einer Verfahrensanordnung vom gleichen Tag hat der Berichterstatter den Verfahrens-

bevollmächtigten der Antragsgegnerin Zugang zur ungeschwärzten Fassung der durch den 
Sachverständigen erstellten ausführlichen Beschreibung gewährt und der Antragsgegnerin 
zugleich Gelegenheit gegeben, bis zum 2. Juli 2026 etwaige Geheimhaltungsinteressen gel-
tend zu machen.  

 
5. Mit Schriftsatz vom 2. Juli 2026 haben die Verfahrensbeteiligten der Antragsgegnerin mitge-

teilt, dass die Antragsgegnerin gegen die Herausgabe der ausführlichen Beschreibung vom 
16. Juni 2026 an die Antragstellerin keine Einwände erhebe. Dies erfolge in dem Verständnis, 
dass durch Ziffer IV. der Anordnung vom 6. Mai 2026 bereits hinreichend zum Ausdruck 
komme, dass die ausführliche Beschreibung von der Antragstellerin nur in einem Haupt-
sacheverfahren gegen die Antragsgegnerin verwendet werden und insbesondere nicht an 
Dritte herausgegeben werden darf. Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Antragsgegne-
rin zum Inhalt der ausführlichen Beschreibung wird auf den vorgenannten Schriftsatz Bezug 
genommen. 

GRÜNDE DER ANORDNUNG: 

1. Nachdem die von der Inspektion und Beweissicherung betroffene Antragsgegnerin hinsicht-
lich der in der durch den Sachverständigen bereitgestellten ausführlichen Beschreibung ent-
haltenen Informationen keine Geheimhaltungsinteressen geltend gemacht hat, ist der An-
tragstellerin sowie ihren Verfahrensbevollmächtigten die ungeschwärzte Fassung dieser Be-
schreibung offenzulegen (vgl. UPC_CoA_177/2024, APL_20002/2024, Anordnung v. 
23.07.2024, Leitsätze 1 und 2 – Progress Maschinen und Automation v AWM; 
UPC_CFI_260/2025 (LK Düsseldorf), Anordnung v. 12. Mai 2025 – Otec v. Steros). 
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2. Die Festsetzung der Frist zur Klageerhebung beruht auf Art. 60 Abs. 8 EPGÜ i.V.m. R. 198  

Abs. 1 VerfO und R. 199 Abs. 2 VerfO.  
 
3. Gemäß R. 196 Abs. 2 VerfO i.V.m. R. 199 Abs. 2 VerfO muss eine Anordnung zur Inspektion 

und zur Beweissicherung, sofern das Gericht nicht anderes anordnet, den Hinweis enthalten, 
dass das Ergebnis dieser Maßnahmen nur im entsprechenden Verfahren in der Sache ver-
wendet werden darf. Dem tragen sowohl Ziffer IV. der Anordnung vom 6. Mai 2026 als auch 
Ziffer IV. der vorliegenden Anordnung Rechnung. 

ANORDNUNG: 

I. Die ungeschwärzte Fassung der durch den Sachverständigen gefertigten ausführlichen 
Beschreibung vom 16. Juni 2026 einschließlich der Anlagen wird den Verfahrensbevoll-
mächtigten der Antragstellerin sowie der Antragstellerin selbst offengelegt. 

 
II. Die unter Ziffer X. der Anordnung vom 6. Mai 2026 zu findende Geheimnisschutzan-

ordnung wird im Hinblick auf die in der ausführlichen Beschreibung des Sachverständi-
gen einschließlich der Anlagen enthaltenen Tatsachen im Verhältnis zur Antragstellerin 
aufgehoben. Gleiches gilt für die unter Ziffer II. der Anordnung vom 17. Juni 2026 zu 
findende Geheimnisschutzanordnung. 

 
III. Die Antragstellerin wird darauf hingewiesen, dass die Maßnahmen zur Inspektion und 

zur Beweissicherung gemäß Ziffer XIV. der Anordnung vom 6. Mai 2026 auf Antrag der 
Antragsgegnerin aufgehoben werden oder anderweitig außer Kraft treten, wenn die 
Antragstellerin nicht innerhalb einer Frist von höchstens 31 Kalendertagen oder 20 Ar-
beitstagen, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist, nachdem die zu fertigende schrift-
liche Beschreibung der Antragstellerin offengelegt wurde, eine Klage gegen die An-
tragsgegnerin erhoben hat.  

 
Dieser Zeitraum beginnt mit der Einstellung der vorliegenden Anordnung in das CMS. 

 
IV. Die durch den Sachverständigen gefertigte ausführliche Beschreibung und alle anderen 

Ergebnisse der Inspektion und Beweissicherung dürfen nur in einem Hauptsachever-
fahren gegen die Antragsgegnerin verwendet werden. 

 
Erlassen am 2. Juli 2026 
NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN 
Vorsitzender Richter Thomas  
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